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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE KONFERENZ DER DEN

THURGAU REGIERENDEN KATH. ORTE NACH LUZERN [VOM
15 . - 17 . JUNI 1693]

EA VI 2, 474 - 476

Gesandte : Beat Kaspar Zurlauben , Statthalter , Ritter , Landes¬
hauptmann ; Johann Kaspar Euster , Altammann

1 . s . EA VI 23 1774 - 1775 Art . 379

2 . s . ebenda 1799 Art . 527 und 1800 Art . 532

3 . Zu Braunau sollen die Prädikanten ihre Leichenpredigten auf
dem Kirchhof halten . ·*·

4 . s . ebenda 1801 Art . 536 Punkt 7

5 . s . ebenda 475 g

6 . s . ebenda 1911 Art . 279

7 . Im Streite um die Herrschaft Tannegg im Thurgau , welche der
Abt von Fischingen [Franz I . Troger ] vom Bischof von Kon¬
stanz [Marquard Rudolf von Rodt ] gekauft habe und zu welcher
auch der Hof Mosnang im Gebiete des Abtes von St . Gallen
[Cölestin I . Sfondrati ] gehöre , soll dem Abt von Fischingen
geholfen und ihm und dem Landvogt in Frauenfeld [Heinrich
Franz Reding ] das erstellte Gutachten zugeschickt werden.
Bekanntlich sei der Streit unter anderm dadurch entstanden,
dass der Abt von St . Gallen für Mosnang das Zugrecht bean-

o
sprucht habe.



8 . s . EA VI 23 1828 Art . 701

9 . Die Folgen , welche Luzern durch die erneute Bestätigung
der zuungunsten der Gotteshäuser , Geistlichen und Unter¬
tanen erlassenen Auflagen entstehen könnten , müssten mit
den übrigen Gesandten einlässlich durchberaten werden . Der
daraus resultierende Standpunkt ist alsdann Luzern gegen¬
über unmissverständlich klarzumachen.

10 . Was die Versiegelung der Hinterlassenschaft des verstorbe¬
nen Priesters [Kaplan Jakob Wirth ] von Villmergen durch
den Dekan des Kapitels [Mellingen , Josef Kaspar Höpflin,
Pfarrer in Merenschwand ] anbelange , sei Vorsorge zu treffen,
dass sich solches nicht mehr wiederholen könne . ^

11 . Für den Fall , dass die neuauferlegten Zölle für Kaufmanns¬
waren , die aus dem Römischen Reich ein - oder dorthin aus¬
geführt würden , zur Sprache kommen sollten , stelle man sich
hiebei hinter die Mehrheit der übrigen Orte . ^

12 . Ferner wünsche man , dass im Reich , in Zürich und anderswo
der freie Kauf gestattet werde.

Melchior Iten , Landschreiber

1) vgl . EA VI 2, 1799 Art . 527 Punkt 3
2 ) vgl . ebenda 1811 Art . 589
3) vgl . ebenda 2030 Art . 216 und 217
4) vgl . ebenda 477 - 480 e

Original - Konzept in KAZ Abtlg . G (vor 1798 ) Theke Nr.
AH 11 , 51- 54 - Blatt 53 und 54^ leer
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